
verpflichtung NACH der Lebenslänglichen?
Beitrag von „klassik30“ vom 19. Februar 2008 19:38

Noch eine ganz kurze Frage: Weiss jemand, ob man in S-H vor oder nach der Lebenslänglichen
noch an das Land gebunden bleibt? Wann kann man einen Länderwechsel machen? Wie lange
dauert die Verplichtung? Gibt es Ausnahmen? DANKE!!!

Beitrag von „Vanessa“ vom 22. Februar 2008 15:32

Hi

also ich weiß von keiner Verpflichtung. Meine Kollegin ist im letzten Jahr verbeamtet worden
UND hat sich in ein anderes Bundesland versetzen lassen.

Liebe Grüße
Vanessa

Beitrag von „Nicolalla“ vom 25. Februar 2008 07:37

In Niedersachsen verpflichtet man sich für 3 Jahre. Allerdings kann man ja auch einfach
kündigen und sich in einem anderen BL bewerben.
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